
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales 
 

Vorlage Nr. 102/12 
 
 

Betreff: 
 

Bestellung einer stellvertretenden Schriftführerin 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Jugendhilfeausschuss 08.03.2012 Berichterstattung

durch: 
Herrn Linke 
Herrn Gausmann 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
2101 Förderung junger Menschen und Familien 
2102 Tageseinrichtungen für Kinder 
2103 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene 
2104 Kinder- und Jugendarbeit 
2105 Öffentliche Spielplätze 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

      
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen         Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 102/12 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Jugendhilfeausschuss bestellt gem. § 52 Abs. 1 GO in Verbindung mit § 58 
Abs. 2 und 7 GO Frau Medina Atalan zur stellvertretenden Schriftführerin. 
 
 
 
Begründung: 
  
Gem. § 58 Abs. 7 GO ist über die Beschlüsse der Ausschüsse eine Niederschrift 
aufzunehmen. Nach § 52 Abs. 1 GO in Verbindung mit § 58 Abs. 2 GO wird 
die/der Schriftführer/in vom Ausschuss bestellt.  
 
Der bisherige stellvertretende Schriftführer, Herr Hubert Lammerding, ist am 
31.12.2011 in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit getreten. Frau Atalan 
hat die Aufgaben der Jugendhilfe- und Sozialplanung von Herrn Lammerding ü-
bernommen und soll auch neue stellvertretende Schriftführerin werden. 
 
Soll eine Bedienstete der Stadtverwaltung bestellt werden, so erfolgt die Bestel-
lung im Benehmen mit der Bürgermeisterin. 
 
Die Zustimmung zum Beschlussvorschlag wird empfohlen. 
 
 
 


